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Anlage 4
Mustervertrag für Betriebsbereitschaft nach § 52 Abs. 2 KVBG 

Präambel 

Im verkürzten Ausschreibungsverfahren für das Jahr 2020 wird das Vermarktungsverbot nach 
dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG) für bezuschlagte Anlagen einen Monat 
nach Erteilung des Zuschlags wirksam (§ 52 Abs. 2 Satz 1 KVBG). Mit Wirksamwerden des 
Vermarktungsverbots darf die durch den Einsatz von Steinkohle erzeugte Leistung oder Arbeit 
der Steinkohleanlage weder ganz noch teilweise auf den Strommärkten veräußert werden. 
Das Verbot der Kohleverfeuerung wird in diesem verkürzten Ausschreibungsverfahren sieben 
Monate nach Bekanntgabe des Zuschlags durch die Bundesnetzagentur wirksam (§ 51 Abs. 2 
Nr. 1a KVBG). Ab dem Wirksamwerden des Verbots der Kohleverfeuerung darf keine Kohle 
mehr verfeuert werden (§ 51 Abs. 1 Satz 1 KVBG). 

Im Zeitraum ab dem Wirksamwerden des Vermarktungsverbots bis zum Wirksamwerden des 
Verbots der Kohleverfeuerung muss ein bezuschlagter Kraftwerksbetreiber die Betriebsbereit
schaft der Anlagen für Redispatchmaßnahmen nach § 13a Abs. 1 des Energiewirtschaftsge
setzes (EnWG) und für Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 2 und 3 EnWG weiter vor
halten (§ 52 Abs. 2 Satz 2 Ziffer 1 KVBG). Der Kraftwerksbetreiber muss die Anlage zumindest 
in einem Zustand erhalten, der eine Anforderung zur weiteren Vorhaltung der Betriebsbereit
schaft ermöglicht. 

Parallel findet in diesem Zeitraum das Verfahren zur Prüfung und ggf. Genehmigung der Sys
temrelevanz nach § 26 Abs. 2 KVBG statt. Die relevante Anlage darf zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr am Markt aktiv sein. Durch die Sonderregelung des § 52 Abs. 2 KVBG ist der Zugriff des
Übertragungsnetzbetreibers im Bedarfsfall auch während dieses Zeitraums sichergestellt. 

Für eine systemrelevante Anlage beantragt der Übertragungsnetzbetreiber bei der Bundes
netzagentur die Genehmigung der Ausweisung als systemrelevante Anlage. Im Falle einer 
Genehmigung des Antrags durch die Bundesnetzagentur sowie der Erfüllung der weiteren 
rechtlichen Voraussetzungen des § 26 KVBG i.V.m. § 13b EnWG ist eine Stilllegung der An
lage verboten und die entsprechende Anlage ist ausschließlich nach Maßgabe seitens des
Übertragungsnetzbetreibers angeforderter Systemsicherheitsmaßnahmen zu betreiben. In 
diesem Fall ist anschließend ein Netzreservevertrag gemäß § 1 Abs. 2 S. 1 NetzResV erfor
derlich. 

Der Betreiber einer bezuschlagten Steinkohleanlage hat gegenüber dem systemverantwortli
chen Übertragungsnetzbetreiber gemäß § 52 Abs. 2 Satz 2 Ziffer 2 KVBG für den Zeitraum ab 
dem Wirksamwerden des Vermarktungsverbots bis zum Wirksamwerden des Verbots der 
Kohleverfeuerung einen Anspruch auf angemessene Vergütung. Dieser Anspruch umfasst die 
Vergütung entsprechend § 13c Abs. 3 Satz 1 Ziffer 1 bis 3 EnWG. 

Die KWB|GmbH hat sich mit der Steinkohleanlage xxxx an dem verkürzten Ausschreibungs
verfahren 2020 beteiligt. Am 01.12.2020 erfolgte in diesem verkürzten Verfahren die Erteilung 
des Zuschlags für die Anlage xxxx. Der Zuschlag gilt seit dem 08.12.2020 nach § 24 Ziffer 3 
KVBG als bekanntgegeben. Einen Monat nach Erteilung des Zuschlags, d.h. am 01.01.2021, 
wird das Vermarktungsverbot wirksam. Sieben Monate nach Bekanntgabe des Zuschlags 
durch die Bundesnetzagentur wird das Verbot der Kohleverfeuerung am 08.07.2021 wirksam. 

[Je nach Verfahrensstand individuell ergänzen] 

Die KWB|GmbH muss die Betriebsbereitschaft weiter vorhalten. Dieser Vertrag konkretisiert 
die gesetzlichen Pflichten der Vertragsparteien aus dem KVBG und dem EnWG. 

Die Parteien vereinbaren vor diesem Hintergrund das Folgende: 
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Anlage 4
Mustervertrag für Betriebsbereitschaft nach § 52 Abs. 2 KVBG 

1.	 Vertragsgegenstand 

Gegenstand des vorliegenden Vertrags sind Regelungen zu vorbereitenden Maßnah
men, zum Betrieb und zum Einsatz der Anlage während des Zeitraums ab dem Wirk
samwerden des Vermarktungsverbots bis zum Wirksamwerden des Kohleverfeue
rungsverbots. Hierbei werden insbesondere die betriebsbereite Vorhaltung der Anlage 
und die Einsätze der Anlage durch die KWB|GmbH sowie die dafür zu zahlende ange
messene Vergütung der ÜNB|GmbH auf Basis des KVBG und des EnWG festgelegt. 

2.	 Vorhaltung der Betriebsbereitschaft 

2.1.	 Grundsätze der Betriebsbereitschaft 

2.1.1.	 Gemäß dem KVBG und dem EnWG besteht die Pflicht der KWB|GmbH, die Betriebs
bereitschaft der Anlage für den Vertragszeitraum weiter vorzuhalten. Die KWB|GmbH 
verfügt hierfür über alle öffentlich-rechtlichen Genehmigungen. Die Anlage ist zu Be
ginn des Zeitraums mit einer Nettonennleistung von xxx MW technisch betriebsbereit. 

2.1.2.	 Die KWB|GmbH wird die für den Betrieb der Anlage notwendigen noch vorhandenen 
Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe für die Durchführung dieses Vertrags vorhalten. Die Be
schaffung bzw. Wiederbeschaffung richtet sich nach den Regelungen in Ziffer 4.5. 

2.2.	 Servicelevel / Personal 

2.2.1.	 Die KWB|GmbH verpflichtet sich zur Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlage 
gemäß dem zwischen den Vertragsparteien abgestimmten Servicelevel (Anhang 1). 
Das Servicelevel geht dabei nicht über das Niveau der vorherigen Betriebsbereitschaft 
der Anlage bei Teilnahme am Energiemarkt hinaus. Hierzu gehört auch die Bereithal
tung und Qualifikation des für den Kraftwerksbetrieb erforderlichen Personals. 

2.2.2.	 Außer bei bestehenden Leistungseinschränkungen gemäß Ziffer 5 kann die Anlage 
während des genannten Einsatzzeitfensters unter Beachtung der dort genannten tech
nischen Restriktionen durch die ÜNB|GmbH zu einer Einspeisung angefordert werden. 

2.2.3.	 [ggf. individuell zu ergänzen: Die KWB|GmbH ist berechtigt, das für die Betriebsführung 
notwendige Personal ggf. auch durch den Abschluss eines Betriebsführungsvertrages 
mit einem dritten Unternehmen zu beschaffen. Das Servicelevel soll Restriktionen bei 
der Verfügbarkeit der Anlage, die aus der geplanten Stilllegung kommen, angemessen 
berücksichtigen.] 

2.3.	 Wartung und Instandhaltung / Prüfungen 

2.3.1.	 Die KWB|GmbH wird die zur Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlagen anfallen
den üblichen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen einschließlich Maßnahmen 
aufgrund behördlicher Anordnung im Rahmen eines gewöhnlichen Kraftwerksbetriebes 
nach pflichtgemäßem Ermessen planen und durchführen. Planbare Maßnahmen sind
mit der ÜNB|GmbH abzustimmen und von der ÜNB|GmbH freizugeben. 

2.3.2.	 Die Zeiträume für planbare Nichtverfügbarkeiten werden mit der ÜNB|GmbH mit aus
reichendem zeitlichen Vorlauf abgestimmt. 

2.3.3.	 Rechtlich vorgeschriebene oder durch Behörden angeordnete Prüfungen und Auflagen 
sind durch die KWB|GmbH zu erfüllen. 

2.4.	 Versicherungen 

Die KWB|GmbH sorgt für einen Versicherungsschutz nach den für die Anlage im letzten 
Jahr der Teilnahme am Energiemarkt praktizierten Grundsätzen. Hierzu gehört insbe
sondere das Vorliegen einer Haftpflichtversicherung, nicht aber einer Betriebsausfall
versicherung. 
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Anlage 4
Mustervertrag für Betriebsbereitschaft nach § 52 Abs. 2 KVBG 

3.	 Begründete Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft 

3.1.	 Ausnahmefälle zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft 

3.1.1.	 Eine Erstattung der Kosten zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft im Scha
densfall ist nach der gesetzlichen Regelung nicht vorgesehen. Angesichts der geplan
ten Beendigung der Kohleverstromung ist nach Ansicht des Gesetzgebers eine (Wie
der-) Herstellung der Anlage für sechs Monate grundsätzlich dem Anlagenbetreiber 
nicht zumutbar und wirtschaftlich nicht sinnvoll (vgl. BT Drs. 19/24039 vom 04.11.2020). 

3.1.2.	 Maßnahmen für die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft sind nur in sehr be
grenzten Ausnahmefällen durchzuführen und erstattungsfähig. Etwaige Ausnahmefälle 
sind im Einzelfall von der KWB|GmbH darzulegen und zu begründen. Sie bedürfen der
vorherigen Freigabe der ÜNB|GmbH. Eine Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft 
findet grundsätzlich nicht statt, wenn voraussichtlich keine Systemrelevanz der Anlage 
gegeben ist. Die Regelungen von Ziffer 3.3 im Hinblick auf Gefahr in Verzug bleiben 
von den Regelungen dieses Absatzes unberührt. 

3.2.	 Vorgehen zu Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft 

3.2.1.	 Sind Maßnahmen zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft gemäß Ziffer 3.1.2 
erforderlich und wirtschaftlich sinnvoll, erfolgt die Wiederherstellung der Betriebsbereit
schaft nach Maßgabe des von der Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur ver
fassten „Hinweis für Übertragungsnetzbetreiber bezüglich dem Umgang mit den Kosten 
der Herstellung der Betriebsbereitschaft nach § 13c Abs. 1 S. 1 Ziffer 1 lit. a EnWG“. 

3.2.2.	 Die KWB|GmbH hat freizugebende Maßnahmen unverzüglich zu veranlassen, soweit
und sobald die ÜNB|GmbH die Übernahme der Kosten dem Grunde nach schriftlich, 
unbedingt und unwiderruflich bestätigt. 

3.2.3.	 Die KWB|GmbH wird unverzüglich nach Durchführung der Maßnahmen die tatsächlich
angefallenen Kosten bestimmen und der ÜNB|GmbH in Rechnung stellen. Diese Kos
ten werden von der ÜNB|GmbH jeweils gesondert erstattet. Der Durchführung von 
Maßnahmen gemäß Ziffer 3.3, die der Sicherheit von Leib und Leben oder der Erfüllung 
gesetzlicher, gerichtlicher oder behördlicher Verpflichtungen dienen, stimmt die 
ÜNB|GmbH bereits mit Abschluss dieses Vertrages zu. 

3.2.4.	 Die KWB|GmbH wird erst nach Eingang der Freigabe der ÜNB|GmbH die Wiederher
stellung der Betriebsbereitschaft nach Maßgabe der Anforderung der ÜNB|GmbH vor
nehmen, außer wenn eine Freigabe nach Ziffer 3.2.3 nicht erforderlich ist. 

3.2.5.	 Die KWB|GmbH ist bei freigabebedürftigen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Be
triebsbereitschaft bis zum Vorliegen der Freigabe der ÜNB|GmbH von der Verpflichtung 
zur Durchführung der Maßnahmen befreit. Gleiches gilt hinsichtlich der Pflicht der 
KWB|GmbH zur Vorhaltung der Betriebsbereitschaft bis zu dem Abschluss der Maß
nahme zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft. Lehnt die ÜNB|GmbH die Maß
nahme zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft ab, ist die KWB|GmbH nicht 
bzw. nur im übrigen Umfang zur Vorhaltung der Betriebsbereitschaft verpflichtet. Sofern 
die Leistungserbringung technisch nicht möglich ist, besteht für diesen Zeitraum kein 
Vergütungsanspruch. 

3.3.	 Gefahr in Verzug 

3.3.1.	 Bei Gefahr im Verzug kann die KWB|GmbH erforderliche Sicherungs- und Sofortmaß
nahmen für eine eventuelle Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft ohne vorherige
Freigabe der ÜNB|GmbH vornehmen. Gefahr im Verzug liegt vor, wenn ohne die un
mittelbare Durchführung von Sicherungs- und Sofortmaßnahmen der Eintritt von Ge
fahren für Leib, Leben oder die Gesundheit, der Eintritt von erheblichen Schäden an 
den Anlagen, Umweltschäden oder Verstößen gegen Genehmigungen, Gesetze und 
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Anlage 4
Mustervertrag für Betriebsbereitschaft nach § 52 Abs. 2 KVBG 

sonstige allgemeingültige Vorschriften (einschließlich Umwelt- oder Arbeitsschutzrecht) 
drohen und der KWB|GmbH ein Abwarten der Freigabe zur Durchführung der Maßnah
men zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft nicht zugemutet werden kann. In 
diesem Fall sind die Informationen über Art und Umfang sowie die Kosten der erforder
lichen Maßnahmen schnellstmöglich mitzuteilen. Die Entscheidung über Maßnahmen 
zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft, welche über die zunächst vorgenom
menen Sicherungs- und Sofortmaßnahmen hinausgehen, liegt bei der ÜNB|GmbH. 

4.	 Einsätze der Anlagen 

4.1.	 Einsatzanforderung 

4.1.1.	 Die KWB|GmbH ist verpflichtet, Anforderungen der ÜNB|GmbH zum Einsatz der Anla
gen zur Durchführung von Systemsicherheitsmaßnahmen (Einsatzanforderung) ge
mäß dem zwischen den Vertragsparteien abgestimmten Servicelevel (siehe Anhang 1) 
zu erfüllen. Dies gilt nicht bei bestehenden Leistungseinschränkungen nach Ziffer 5. 

4.1.2.	 Eine Einsatzanforderung darf die Mindestbetriebszeit der Anlage nicht unterschreiten. 
[Einzelheiten der Einsatzanforderung sind individuell zu ergänzen.] Details sind im An
hang 5 beschrieben. 

4.1.3.	 Die KWB|GmbH wird die Anlage ausschließlich auf Einsatzanforderung der ÜNB|GmbH 
gemäß den in diesem Vertrag vereinbarten Regelungen einsetzen. Probestarts gemäß 
Ziffer 4.3 sowie die etwaige Verwertung von Reststoffmengen gemäß Ziffer 4.6 erfolgen
nach vorheriger einvernehmlicher Abstimmung mit der ÜNB|GmbH. 

4.1.4.	 Die KWB|GmbH wird die Anlagen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, be
hördlichen und vertraglichen Auflagen und Bedingungen, den anerkannten Regeln der 
Technik und nach Maßgabe dieses Vertrages betreiben. 

4.1.5.	 [Individuelle Ergänzungen zu Eigentumsgrenze und Verantwortungsbereichen] 

4.2.	 Vorwärmung und Beheizung 

[Einzelheiten sind individuell zu ergänzen.] 

4.3.	 Probestarts 

Probestarts auf Betreiben der KWB|GmbH sind auf ein Minimum zu reduzieren und
bedürfen der vorherigen Freigabe der ÜNB|GmbH. [Individuell zu ergänzen.] Details 
sind im Anhang 5 beschrieben. 

4.4.	 Bilanzkreis- und Zählwertmanagement 

[Einzelheiten sind individuell zu ergänzen.] 

4.5.	 Beschaffung von Brennstoff-, Hilfs- und Zusatzstoffen sowie CO2-Zertifikaten 

4.5.1.	 Die Kohlebevorratung wird mit der ÜNB|GmbH abgestimmt und so vorgenommen, dass 
gegen Ende der Betriebsbereitschaft nach § 52 Abs. 2 KVBG möglichst keine Rest
mengen vorhanden sind. Dies gilt auch für die Beschaffung von Hilfs- und Zusatzstof
fen. Ausgenommen von dieser Regelung ist der Fall, dass die Anlage von der 
ÜNB|GmbH als systemrelevant ausgewiesen wird und die Systemrelevanz gemäß § 26 
Abs. 2 KVBG von der Bundesnetzagentur bestätigt wird. Es muss in jedem Fall eine 
genaue Abgrenzung der für den Zeitraum der Vorhaltung der Betriebsbereitschaft be
schafften Brennstoff-, Hilfs- und Zusatzstoffe durch den Anlagenbetreiber erfolgen. 

4.5.2.	 [Einzelheiten zur Beschaffung von CO2-Zertifikaten sind individuell zu ergänzen] 
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Anlage 4
Mustervertrag für Betriebsbereitschaft nach § 52 Abs. 2 KVBG 

4.6.	 Verstromung, Verwertung und Entsorgung von Restmengen bei Brenn-, Hilfs
und Zusatzstoffen 

4.6.1.	 Die Vertragsparteien vereinbaren, dass bei Beendigung des Vertragsverhältnisses oder 
bei einer notwendigen Verwertung (z.B. aufgrund drohender Unbrauchbarkeit) gelager
ter Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffmengen eine Verfeuerung analog des Vorgehens bei 
Durchführung von Probestarts gemäß Ziffer 4.3 durchgeführt werden soll. Die 
KWB|GmbH wird die ÜNB|GmbH über die Notwendigkeit der Verwertung der Brenn-, 
Hilfs- und Zusatzstoffmengen (z.B. im Falle der drohenden Unbrauchbarkeit) in Text
form informieren, die ÜNB|GmbH prüft umgehend in Abstimmung mit der Bundesnetz
agentur, ob das vereinbarte Vorgehen zulässig ist. Spricht sich die Bundesnetzagentur 
gegen das vereinbarte Vorgehen aus, sind Gespräche mit der Behörde zu führen, um 
eine möglichst effiziente Möglichkeit zur Verwertung dieser Brenn-, Hilfs- und Zusatz
stoffe zu entwickeln. 

4.6.2.	 Sollte weder eine Verfeuerung, noch eine andere Möglichkeit zur Verwertung dieser 
Stoffe vereinbart werden können, wird sich die KWB|GmbH bemühen, die erforderli
chen Genehmigungen für einen Abtransport und Weiterverkauf der Brenn-, Hilfs- und 
Zusatzstoffe zu erwirken. Sofern diese Bemühungen keinen Erfolg haben, sorgt die 
KWB|GmbH für die fachgerechte Entsorgung der gelagerten Stoffe. Die Vertragspar
teien stimmen überein, dass diese Verpflichtungen auch nach Ablauf des Vertrages 
gemäß Ziffer 12 zu erfüllen sind und dabei als Bestandteil dieses Vertrages gelten. 

4.6.3.	 Die Kosten für die Entsorgung der gelagerten Restmengen bei Brenn-, Hilfs- und Zu
satzstoffen werden von der ÜNB|GmbH nur für die aus den von ihr beauftragten Men
gen resultierenden überschüssigen Volumina übernommen. 

4.6.4.	 Die Erlöse für die Verwertung der gelagerten Restbrenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe wer
den der ÜNB|GmbH für die aus den von ihr beauftragten Mengen resultierenden Rest
mengen erstattet. Die KWB|GmbH wird der ÜNB|GmbH nachweisen, welche Mengen 
pro Volllaststunden verbrannt werden und welche Mengen zu Beginn der Betriebsbe
reitschaft nach § 52 Abs. 2 KVBG bereits am Standort vorrätig waren. 

4.7.	 Stromeigenbedarf 

Die KWB|GmbH verpflichtet sich, den zum Betrieb und zur betriebsbereiten Vorhaltung 
der Anlage erforderlichen Elektrizitätsbedarf (Stromeigenbedarf) zu decken. Die tech
nischen und kommerziellen Randbedingungen hierzu sind in Anhang 3 beschrieben. 

4.8.	 Behördliche Auflagen 

[Bei Bedarf zu ergänzen, z.B. Auflagen aus der wasserrechtlichen Genehmigung.] 

5.	 Leistungseinschränkung / Befreiung von der Leistungspflicht 

5.1.1.	 Insbesondere durch rechtlich vorgeschriebene Prüfungen (Kalibrierung) sowie Probe
starts und -fahrten, durch Wartung, Instandsetzung sowie Revisionen, durch unterjäh
rige planbare Kurzstillstände, durch Reinigungsarbeiten im Innern von z.B. rauchgas
oder wasserführenden Anlagenteilen, durch nicht absehbare oder außergewöhnliche 
Schäden der Anlagen, durch gesetzliche Auflagen und Verbote, durch Verzögerungen 
bei der Be- oder Wiederbeschaffung der Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe etc. kann es zu 
vorübergehenden Betriebseinschränkungen der Anlage kommen. In diesen Fällen ist 
die KWB|GmbH von der Pflicht zur Durchführung der Einsatzanforderung gemäß Ziffer 
4.1 entsprechend dem Umfang der Betriebseinschränkung befreit. Die KWB|GmbH ist 
verpflichtet, solche Betriebseinschränkungen auf das geringstmögliche Maß zu be
schränken. 
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Anlage 4
Mustervertrag für Betriebsbereitschaft nach § 52 Abs. 2 KVBG 

5.1.2.	 Einsätze der Anlagen unterliegen dem Risiko von Startversagen, von störungsbeding
ten Teilnichtverfügbarkeiten oder eines vollständigen Ausfalls und längerfristiger tech
nischer Nichtverfügbarkeit. In diesen Fällen ist die KWB|GmbH bis zur Behebung der 
vorgenannten Störung von der Pflicht zur Durchführung der Einsatzanforderung gemäß 
Ziffer 4.1 befreit. 

5.1.3.	 Ist ein Vertragspartner aufgrund höherer Gewalt daran gehindert, seine vertraglichen 
Verpflichtungen ganz oder teilweise zu erfüllen, ist er von diesen Verpflichtungen be
freit, soweit und solange die Fehler und Störungen nicht behoben sind. Höhere Gewalt 
meint ein unbeeinflussbares nicht abwendbares Ereignis oder einen Umstand infolge
dessen ein Vertragspartner seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht erfüllen 
kann, z.B. wegen Krieg, Streik, Aussperrung, Naturkatastrophen, Blitzschlag. Dem von 
der höheren Gewalt betroffenen Vertragspartner entsteht in diesem Fall im Hinblick auf 
die nicht erbrachten oder nicht abgenommenen Leistungen, Lieferungen oder Abnah
men keine Verpflichtung, Schadensersatz zu leisten. Die von höherer Gewalt betroffene 
Vertragspartei hat alle wirtschaftlich zumutbaren Maßnahmen zur Wiederherstellung 
der normalen Durchführung dieser Vereinbarung innerhalb der kürzest möglichen Frist 
zu ergreifen. 

5.1.4.	 Bei Verfügbarkeits- oder sonstigen Einschränkungen der Anlage wird die KWB|GmbH
der ÜNB|GmbH unmittelbar nach Bekanntwerden über deren Umfang und voraussicht
liche Dauer benachrichtigen. 

5.1.5.	 Bei jeglichen Störungen, die zu einer kurzfristigen Änderung der technischen Verfüg
barkeit der Anlagen führen, stimmen sich die KWB|GmbH und die ÜNB|GmbH zeitnah 
über die Auswirkungen auf die Fahrweise der Anlagen ab. 

5.1.6.	 Sollte die KWB|GmbH eine Verweigerung der Leistung zu vertreten haben, bleibt es
der ÜNB|GmbH unbenommen, die KWB|GmbH auf Ersatz eines durch Nichterfüllung 
einer Einsatzanforderung entstandenen Schadens in Anspruch zu nehmen. 

6.	 Kostenerstattung und Rechnungslegung 

6.1.	 Grundsätze des Kostenerstattungsanspruchs 

Vergütungsansprüche bzw.-verpflichtungen nach diesem Vertrag bestehen grundsätz
lich ab dem Beginn des Vermarktungsverbots bis zum Wirksamwerden des Verbots der 
Kohleverfeuerung. Es besteht Einigkeit, dass die Erstattung aller Kostenpositionen 
nach § 52 Abs. 2 Satz 2 Ziffer 2 KVBG i.V.m. § 13c Abs. 3 Ziffer 1 bis 3 EnWG auf ge
setzlicher Basis und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang erfolgen soll. Abweichun
gen von gesetzlichen Vorgaben sollen ausgeschlossen sein. 

6.2.	 Kosten aufgrund Vorhaltung der Betriebsbereitschaft 

Für die Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlagen gemäß Ziffer 2 zahlt die
ÜNB|GmbH an die KWB|GmbH pauschale Leistungsvorhaltekosten. Die zu vergüten
den Leistungsvorhaltekosten basieren auf dem Jahresabschluss 2019 und sind mit der 
Bundesnetzagentur abgestimmt. Die Leistungsvorhaltekosten decken sämtliche An
sprüche aufgrund der Vorhaltung der Betriebsbereitschaft ab. Die Höhe der Leistungs
vorhaltekosten sowie weitere Einzelheiten sind in Anhang 4 festgelegt. 

6.3.	 Erzeugungsauslagen 

Erzeugungsauslagen werden über die Arbeitskosten abgerechnet. Details sind im An
hang 3 beschrieben. Als Erzeugungsauslagen i.S.d. § 52 Abs. 2 KVBG i.V.m. § 13c 
Abs. 3 Satz 1 Ziffer 3 EnWG gelten: 
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Anlage 4
Mustervertrag für Betriebsbereitschaft nach § 52 Abs. 2 KVBG 

6.3.1. Einsatzabhängige Kosten 

Einsatzabhängige Kosten werden der KWB|GmbH durch die ÜNB|GmbH auf Basis der 
tatsächlich entstandenen Kosten gegen Nachweis erstattet. Ein Erstattungsanspruch 
besteht ausschließlich für die nachfolgenden einsatzabhängigen Kostenkategorien: 

a)	 Kosten für Erwerb von Steinkohle 

b)	 Kosten für Emissionszertifikate 

c)	 Kosten für Hilfs- und Zusatzstoffe 

d)	 Ausgleichsenergiekosten 

e)	 Kosten für Entsorgung von Rückständen (z.B. Aschen und Stäube) 

Erlöse aus zuvor genannten Kategorien werden an die ÜNB|GmbH weitergereicht. 

6.3.2. Gesondert zu erstattende Kosten 

Ein gesonderter Erstattungsanspruch besteht ausschließlich für die nachfolgenden 
Kostenkategorien: 

a)	 Energiekosten zur Vorwärmung der Anlage auf Anforderung der ÜNB|GmbH 
sowie Gebäudeheizung. Bei mehreren Anlagen werden entsprechende Kosten 
nach einem sachgerechten Verteilungsschlüssel auf die jeweilige Anlage ge
schlüsselt. Dies umfasst insbesondere auch die hiermit im Zusammenhang ste
henden Abgaben und Umlagen. 

b)	 Kosten für den elektrischen Eigenbedarf (ggf. gemäß Verteilungsschlüssel); 
dies umfasst insbesondere auch die hiermit im Zusammenhang stehenden Ab
gaben und Umlagen. 

c)	 Durch den Anschlussnetzbetreiber ggf. erhobene Netzentgelte sowie der kor
respondierenden Abgaben und Umlagen (ggf. gemäß Verteilungsschlüssel) 

d)	 Kosten der KWB|GmbH für die Erfüllung zusätzlicher behördlicher Auflagen, die 
im Zusammenhang mit der Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlage ste
hen, werden von der ÜNB|GmbH erstattet. 

e) [ggf. individuell zu ergänzen] 

Erlöse aus zuvor genannten Kategorien werden an die ÜNB|GmbH weitergereicht. 

6.4. Kosten für die ausnahmsweise Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft 

Gegen Nachweis werden Kosten für die ausnahmsweise Wiederherstellung der Be
triebsbereitschaft gemäß Ziffer 3.2 gesondert erstattet. Zur Abgeltung des gesetzlichen 
Anspruchs nach § 13c Abs. 4 S. 2 und 3 EnWG erstattet die KWB|GmbH der
ÜNB|GmbH nach endgültiger Stilllegung der Anlage etwaige Restwerte investiver Vor
teile wiederverwertbarer Anlagenteile aus Erhaltungs- und Betriebsbereitschaftsausla
gen. 

6.5. Verwertung von Restbrennstoff-, Hilfs- und Zusatzstoffmengen 

Etwaige Kosten, die im Zusammenhang mit der Verstromung, Verwertung oder Entsor
gung von Restbrennstoffmengen sowie Hilfs- und Zusatzstoffen, die explizit auf Verlan
gen der ÜNB|GmbH erworben wurden, gemäß Ziffer 4.6 anfallen, werden der 
KWB|GmbH von der ÜNB|GmbH erstattet. Etwaige Erlöse, die ebenfalls gemäß Ziffer
4.6 entstehen, werden an die ÜNB|GmbH weitergereicht. Abweichend von Ziffer 6.1 
gelten Vergütungsansprüche bzw.-verpflichtungen sowie die Verpflichtung zur Weiter
gabe von Erlösen aus der Verwertung von Restbrennstoffmengen sowie Hilfs- und Zu
satzstoffen auch nach Wirksamwerden des Verbots der Kohleverfeuerung. 
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Anlage 4
Mustervertrag für Betriebsbereitschaft nach § 52 Abs. 2 KVBG 

6.6.	 Rechnungsstellung und Fälligkeit 

6.6.1.	 Rechnungen an die ÜNB|GmbH sind unter den Anforderungen eines entsprechenden 
Nachweises an die folgende Adresse zu stellen: 

[Adresse einfügen] 

6.6.2.	 Als Nachweis genügt die Vorlage einer durch einen Dritten an die KWB|GmbH gestell
ten Rechnung bzw. der anderweitige Nachweis entsprechender Kosten. Für eigens von 
der KWB|GmbH erbrachte Leistungen genügen interne Verrechnungsbelege als Nach
weis. Sofern die ÜNB|GmbH ein berechtigtes Interesse an Nachweisen in einer ande
ren Form oder einem anderen Umfang hat, wird die KWB|GmbH der ÜNB|GmbH auf 
Nachfrage solche Nachweise zur Verfügung stellen, soweit dies für die KWB|GmbH 
nicht unzumutbar ist. 

6.6.3.	 Rechnungen sind binnen [individuelle Frist] nach Rechnungseingang fällig. 

6.6.4.	 Für die Rechtzeitigkeit von Zahlungen der ÜNB|GmbH ist der Zahlungseingang bei der 
KWB|GmbH maßgeblich. Bei verspätetem Zahlungseingang gelten die gesetzlichen 
Regelungen. 

6.6.5.	 Die Rechnungen sind entsprechend den gesetzlichen Regeln des UStG auszustellen. 
Alle abzurechnenden Beträge sind Netto-Beträge. Hinzu kommt die gesetzlich vorge
schriebene Umsatzsteuer. 

6.6.6.	 [Regelungen zu Abschlagszahlungen sind individuell zu ergänzen.] 

6.7.	 Stromsteuer und Energiesteuer 

[Einzelheiten sind individuell zu ergänzen.] 

7.	 Bereitstellung von Informationen 

7.1.1.	 Die Vertragsparteien benennen Kontaktstellen, die an der Umsetzung des vorliegenden 
Vertrags beteiligt sind. 

7.1.2.	 Über die angemessene Höhe der Vergütung muss sich die ÜNB|GmbH mit der 
KWB|GmbH im Einzelfall und in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur verständigen. 
Hierbei kommt den Vertragsparteien eine besondere Mitwirkungsobliegenheit zu. Die 
Vertragsparteien verpflichten sich, etwaige von der Bundesnetzagentur angeforderte 
notwendige Nachweise der Bundesnetzagentur und dem Vertragspartner unverzüglich 
und vollständig vorzulegen. 

7.1.3.	 Informationen werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften vertraulich behandelt. 

8.	 Beachtung rechtlicher Vorschriften 

Die Vertragsparteien sind verpflichtet, die geltenden rechtlichen Vorschriften zu beach
ten. Dies gilt insbesondere für die Beachtung des Vergaberechts sowie des sonstigen 
Wettbewerbsrechts. Die KWB|GmbH behandelt bei Beschaffungsvorgängen die ver
tragsgegenständliche Anlage prozessual und organisatorisch nach denselben Maßstä
ben wie im Markt befindliche Kraftwerksanlagen. 

9.	 Haftung 

Die Vertragsparteien haften nach den gesetzlichen Bestimmungen. [oder individuell an
zupassen.] 
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Anlage 4
Mustervertrag für Betriebsbereitschaft nach § 52 Abs. 2 KVBG 

10. Änderung der Verhältnisse 

Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass sie bei wesentlichen Änderungen der 
wirtschaftlichen, technischen oder rechtlichen Verhältnisse (inkl. regulatorischer Vorga
ben) in Gespräche darüber eintreten werden, ob und gegebenenfalls auf welche Weise
diese Änderungen eine Modifikation dieses Vertrages verlangen. 

11. Gerichtsstand 

Für Rechtsstreitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag vereinbaren 
die Vertragsparteien als ausschließlichen Gerichtsstand [XXX]. 

12. Vertragsdauer und -beendigung 

Der Vertrag tritt zum 01.01.2021, 00:00 Uhr, in Kraft. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis 
zum Ablauf des 07.07.2021, da am 08.07.2021 das Verbot der Kohleverfeuerung wirk
sam wird und damit die Sonderregelung des § 52 Abs. 2 KVBG nicht mehr greift. Wenn 
die Bundesnetzagentur die Ausweisung der Anlage als systemrelevant genehmigt, wer
den die Parteien für die Zeit ab dem 08.07.2021 einen Netzreservevertrag i.S.v. § 1 
Abs. 2 S. 1 NetzResV schließen. 

13. Teilunwirksamkeit, Vertragslücken, Vertragsauslegung 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein 
oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung 
treten, deren Wirkungen der Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragspar
teien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vor
stehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als 
lückenhaft erweist. 

14. Schriftform 

Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung der Regelung dieses Schriftformerforder
nisses. 

15. Vertragsausfertigung 

Der Vertrag wird doppelt ausgefertigt; jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung. 
Die Vertragsparteien stellen der Bundesnetzagentur eine Kopie des Vertrages und eine 
weitere, untereinander abgestimmte Fassung des Vertrages zur Verfügung, welche um 
die Ihrer Ansicht nach bestehenden Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von sich und 
Geschäftspartnern geschwärzt ist. 
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Anlage 4
Mustervertrag für Betriebsbereitschaft nach § 52 Abs. 2 KVBG 

16. Vertragsanhänge 

Die folgenden Anhänge sind integraler Bestandteil dieses Vertrags und können in Ab
stimmung mit der Bundesnetzagentur bei Bedarf angepasst werden: 

Anhang  1:  Servicelevel  

Anhang  2:  Ansprechpartner  /  Kontaktdaten  

Anhang  3:  Erzeugungsauslagen  

Anhang  4:  Leistungsvorhaltekosten  

Anhang  5:  Anforderungsprozess  und Probestarts  

Ort, den ……………..………………. Ort, den ……………..………………. 

………………………………………... ………………………………………... 

ÜNB|GmbH KWB|GmbH 
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